
Satzung des FC Mohajer Leipzig 

Präambel 

Aus einer Spielgemeinschaft von afghanischen Jugendlichen entstanden, sieht sich der FC Mohajer 

Leipzig besonders der integrativen Kraft des Sportes verpflichtet. Im spielerischen Miteinander und 

im regelbasierten Wettkampf ist Raum für Begegnung von Menschen – unabhängig von ihrer 

Nationalität, Herkunft, Sprache und Religion. Jeder, der sich an die Regeln des Sports hält, ist bei uns 

willkommen. Der Name des Vereins zeigt diesen Geist mit dem persischen Begriff Mohajer, der auf 

Deutsch Migrant bedeutet. 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 

1) Der im Jahre 2020 gegründete Verein führt den Namen FC Mohajer Leipzig. 

2) Er hat seinen Sitz in Leipzig. Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. Er führt zu seinem 

Namen den Zusatz e.V. 

3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, der Förderung von Flüchtlingen und der 

Jugendhilfe. Ein besonderes Augenmerk richtet der Verein auf die Integration durch Sport und der 

Förderung internationaler Gesinnung und Völkerverständigung. 

2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a) die Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungsbetriebes für Ballsportarten, 

einschließlich des Freizeit- und Breitensports, 

b) die Teilnahme an fußballspezifischen Veranstaltungen, 

c) die Beteiligung an sportlichen Wettkämpfen, 

d) die Durchführung von allgemeinen sportorientierten Jugendveranstaltungen, 

e) Aus- und Weiterbildung sowie Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und 

Helfern. 

f) Konzeption, Durchführung und Beteiligung gemeinsamer Informations- und 

Bildungsveranstaltungen, Sportveranstaltungen sowie gemeinsame Austauschveranstaltungen zur 

Förderung der Integration von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund. 

g) Beratung von Menschen und Organisationen bei der Konzeption und Durchführung von 

Veranstaltungen, die den Zwecken aus Satz 1 entsprechen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2) Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 



3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden. 

4) Die Zahlung einer angemessenen pauschalen Aufwandsentschädigung und die pauschale 

Auslagenerstattung in angemessener Höhe an die Organe des Vereins sind zulässig. 

5) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

2) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den 

Verein zu richten.  

3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss mit einfacher Mehrheit. Mit 

Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Mit der Abgabe des unterzeichneten Aufnahmeantrags 

erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an. 

4) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet 

werden. Ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 

§ 5 Arten der Mitgliedschaft 

1) Der Verein besteht aus: 

- ordentlichen Mitgliedern 

- außerordentlichen Mitgliedern 

2) Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder, die sämtliche Angebote des Vereins im Rahmen der 

bestehenden Ordnungen nutzen können und am Spiel- bzw. Wettkampfbetrieb teilnehmen können. 

3) Außerordentliche Mitglieder sind juristische Personen. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss (§ 7) oder bei Tod des Mitglieds, durch 

Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen (außerordentlichen Mitgliedern) sowie bei 

Auflösung des Vereins. 

2) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich anzuzeigen. Er wird zum Ende des Kalenderjahres, in dem 

der Austritt erklärt wird, wirksam. 

3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 

insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. Vereinseigene Gegenstände 

sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. 

§ 7 Ausschluss aus dem Verein 

1) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied grobe Verstöße gegen die Satzung und 

Ordnungen begeht, in grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt oder 

sich grob unsportlich verhält; gleiches gilt auch wenn ein Mitglied dem Verein oder dem Ansehen des 

Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, insbesondere durch Äußerung extremistischer Gesinnung 

oder durch Verstoß gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes, schadet. 



2) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes Mitglied 

berechtigt. Dem Auszuschließenden ist vor der Beschlussfassung eine Anhörung zu gewähren. 

3) Ist ein Mitglied länger als zwei Jahre mit der Zahlung von Beiträgen im Rückstand, endet seine 

Mitgliedschaft automatisch. 

4) Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein Beschwerderecht zu. Der Weg zu den 

ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

§ 8 Beiträge, Gebühren 

1) Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge zu zahlen. Es können zusätzlich Gebühren für besondere 

Leistungen des Vereins sowie abteilungsspezifische Beiträge erhoben werden. 

2) Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Beiträge und Gebühren entscheidet der Vorstand durch 

Beschluss. 

3) Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder -pflichten ganz oder 

teilweise erlassen. 

§ 9 Die Vereinsorgane 

1) Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung; 

- der Vorstand. 

2) Weitere Organe können auf Beschluss der Mitgliederversammlung gebildet werden. 

§ 10 Die Mitgliederversammlung 

1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

2) Eine Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. Die Mitglieder-

versammlung sollte bis zum 30. April eines Kalenderjahres durchgeführt werden. 

3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen per 

Textform (E-Mail oder Brief) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der 

Vorstand durch Beschluss fest. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme einzuladen. 

4) Der Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn das Interesse des 

Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 20 % aller Mitglieder schriftlich unter Angabe 

des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Gegenstand der Beschlussfassung einer 

derartigen Mitgliederversammlung sind nur die mit der Einberufung mitgeteilten 

Tagesordnungspunkte. Ergänzungen der Tagesordnung sowie weitere Anträge sind ausgeschlossen. 

Einberufungsform und -frist ergeben sich aus Absatz 3. 

5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der 

anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen 

Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist kein Mitglied des Vorstands anwesend, bestimmt die 

Versammlung den Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. Der 

Versammlungsleiter kann die Leitung der Versammlung für die Dauer eines Wahlgangs auf eine 

andere Person übertragen. 



7) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime 

Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Eine geheime 

Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens 20 % der erschienenen 

Stimmberechtigten verlangt wird. 

8) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen 

werden als ungültige Stimmen gewertet und nicht mitgezählt. Zur Änderung der Satzung und zur 

Änderung des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. 

9) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

10) Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung ein 

Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes stimmberechtigte 

Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden und ist nicht 

übertragbar. 

11) Die Mitgliederversammlung wählt die Mitglieder des Vorstandes. Die Wahl erfolgt geheim. Jedes 

Mitglied hat für jeden zu vergebenden Sitz im Vorstand eine Stimme. Gewählt sind die Kandidaten, 

die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ist in einem weiteren Wahlgang eine 

Stichwahl durchzuführen. 

§ 11 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig: 

1. Beschlüsse über Tätigkeitsschwerpunkte und Aktivitäten des Vereins. 

2. Bestätigung des Haushaltsplanes des Vereins, 

3. Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vereins, 

4. Abberufung und Entlastung des Vorstandes des Vereins, 

5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 

6. Auflösung des Vereines. 

§ 12 Der Vorstand 

1) Der Vorstand besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden; 

b) zwei bis maximal vier stellvertretenden Vorsitzenden. 

2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. 

3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes 

gemeinschaftlich vertreten. Der Vorstand wird auf der Mitgliederversammlung gewählt. Die 

Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt einzeln. 

4) Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

5) Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes vorher 

schriftlich erklärt haben und die schriftliche Erklärung in der Mitgliederversammlung vorliegt. 

Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der laufenden Amtszeit vorzeitig 

aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen durch Beschluss einen 

Nachfolger bestimmen. 



6) Die Mitglieder des Vorstandes haben je eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

7) Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. 

§ 13 Kassenprüfer 

1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 

2) Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt zwei Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. 

3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 

Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. 

Die Kassenprüfer beantragen in der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands. 

§ 14 Vereinsordnungen 

Soweit die Satzung nicht etwas Abweichendes regelt, ist der Vorstand ermächtigt, durch Beschluss 

nachfolgende Ordnungen zu erlassen: 

a) Beitragsordnung, 

b) Geschäftsordnung. 

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. 

§ 15 Auflösung 

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei 

Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung der 1. 

und 2. Vorsitzende als die Liquidatoren des Vereins bestellt. 

3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an den FC Blau-Weiß Leipzig e.V., der dieses unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Sollte sich der FC Blau-Weiß Leipzig e.V. bereits vorher 

aufgelöst haben oder nicht mehr gemeinnützig sein, fällt das Vermögen des Vereins an eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 

Verwendung für Förderung von Sport. 

§ 16 Gültigkeit dieser Satzung 

1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 17. Juli 2020 beschlossen. Die letzten 

Änderungen wurden durch die Mitgliederversammlung am 21. Juli 2024 beschlossen. 

2) Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 


